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Die Gemeinde Wilburgstetten trauert um

Herrn Alfred Michel

Herr Michel war von 1990 bis 2008  
Zweiter Bürgermeister und von 1978 bis 2008  

gehörte er dem Gemeinderat  
der Gemeinde Wilburgstetten an.

Für sein langjähriges verdienstvolles Wirken  
in der kommunalen Selbstverwaltung  

erhielt er 2001 die Dankurkunde des Bay. Innenministeriums 
und 2006 die kommunale Verdienstmedaille in Bronze. 
Im Jahr 2010 wurde ihm die Ehrennadel mit Goldkranz  

der Gemeinde Wilburgstetten verliehen.
Die Gemeinde Wilburgstetten wird ihm in großer Dankbarkeit  

stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Seiner Familie sprechen wir unser aufrichtiges Mitgefühl aus.

Für den Gemeinderat Wilburgstetten
Michael Sommer, Erster Bürgermeister
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Alfred Michel als wertvollen Ratgeber erleben dürfen. Seine 
jahrzehntelange Erfahrung war für uns von großem Wert. Er 
stand jederzeit mit Rat und Unterstützung zur Verfügung, ohne 
sich jemals aufzudrängen. Seine Hinweise waren geprägt von 
Sachlichkeit, Weitsicht und ehrlicher Verbundenheit mit unserer 
Gemeinde. Dafür sind wir ihm persönlich sehr dankbar.
Für seine Verdienste erhielt Alfred Michel zahlreiche Aus-
zeichnungen. Dazu zählen die Dankurkunde des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern für langjährige Verdienste 
um die kommunale Selbstverwaltung, die Kommunale Ver-
dienstmedaille in Bronze sowie die Goldene Ehrennadel der 
Gemeinde Wilburgstetten.
Diese Ehrungen würdigen ein Lebenswerk, das beispielhaft 
ist. Doch keine Auszeichnung kann vollständig erfassen, was 
Alfred Michel für Wilburgstetten, für den Landkreis und für die 
Menschen seiner Heimat bedeutet hat. Seine Lebensleistung 
als Unternehmer, Kommunalpolitiker und Persönlichkeit verdient 
höchste Anerkennung und größten Respekt.
Die Gemeinde Wilburgstetten wird Herrn Alfred Michel als 
Träger der Ehrennadel mit Goldkranz und als verdienten 
Gemeinderat in dankbarer Erinnerung behalten. Wir werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Sein Wirken wird 
in unserer Gemeinde fortleben. Er hat Spuren hinterlassen, die 
bleiben werden.
Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten seiner Ehefrau, 
seinen Söhnen und der gesamten Familie.
In dankbarer Erinnerung an Alfred Michel
Ihr
Michael Sommer
Erster Bürgermeister

ZUM AUSSCHNEIDEN -  
Termine in unserer Gemeinde
Wann Uhrzeit Was Wo
17.06.2026 19:30 Gemeinderatssitzung Mehrzweck-

raum
01.07.2026 14-18 Bürgermeister- 

Sprechstunde
Rathaus

08.07.2026 19:30 Gemeinderats-
sitzung(nur öffentlicher 
Teil)

Schützenhaus 
Villersbronn

29.07.2026 19:30 Gemeinderats-
sitzung(nur öffentlicher 
Teil)

Limeshalle 
Wittenbach

02.09.2026 19:30 Gemeinderatssitzung Mehrzweck-
raum

Nachrichten  
aus der Gemeinde

Jubilare
Die Gemeinde gratulierte
am 17.05. Herrn Lorenz Baumgartner aus Wilburgstetten 

zum 80. Geburtstag
am 20.05. Frau Irene Oechslein aus Wilburgstetten 

zum 80. Geburtstag
am 22.05. Herrn Georg Düll aus Wilburgstetten 

zum 90. Geburtstag
am 10.06. Herrn Gisbert Huckauf aus Wittenbach 

zum 91. Geburtstag

Bürgermeister Michael Sommer 
zu aktuellen Themen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir musste kürzlich Abschied nehmen von einem Menschen, 
der über Jahrzehnte hinweg das Gesicht unserer Gemeinde 
mitgeprägt hat und dessen Wirken weit über die Grenzen Wil-
burgstettens hinausreichte.
Herr Alfred Michel ist im Alter von 86 Jahren verstorben.
Mit seinem Tod verliert die Gemeinde Wilburgstetten eine 
herausragende Persönlichkeit, einen engagierten Kommunal-
politiker, erfolgreichen Unternehmer, verlässlichen Ratgeber 
und vor allem einen Menschen, der sich mit großer Leidenschaft 
für das Gemeinwohl eingesetzt hat.
Drei Jahrzehnte lang gehörte Alfred Michel dem Gemeinderat 
der Gemeinde Wilburgstetten an. Von 1978 bis 2008 brachte 
er seine Erfahrung, seine Überzeugungen und seine Tatkraft 
in die kommunale Arbeit ein. Von 1990 bis 2008 war er Zweiter 
Bürgermeister und damit Stellvertreter von insgesamt drei 
Bürgermeistern unserer Gemeinde. Darüber hinaus war er in 
zahlreichen Ausschüssen und Gremien tätig.
Von 1996 bis 2008 vertrat er die Interessen unserer Heimat 
zudem als Kreisrat im Landkreis Ansbach.
In diese lange Zeit seines kommunalpolitischen Wirkens fielen 
bedeutende Entwicklungen unserer Gemeinde: die Gründung 
der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten, zahlreiche 
Bauvorhaben, die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur, 
lebendige Städtepartnerschaften sowie viele Vereinsjubiläen 
und gesellschaftliche Ereignisse in den Ortsteilen. Alfred Michel 
hat diese Entwicklungen nicht nur begleitet, sondern aktiv mit-
gestaltet.
Wer Alfred Michel kannte, wusste: Er war ein Mensch mit Ideen, 
Tatkraft und Weitblick. Als Unternehmer war er vielseitig, mutig, 
erfindungsreich und stets offen für neue Chancen. Gleich-
zeitig war ihm die Verantwortung für seine Mitarbeiter immer 
ein besonderes Anliegen. Viele Menschen verdankten ihm 
nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch neue Perspektiven 
und persönliche Unterstützung. Sein soziales Verantwortungs-
bewusstsein wurde weit über die Gemeinde hinaus geschätzt.
Dabei stand ihm stets seine Ehefrau zur Seite. Sie war seine 
große Stütze, seine wichtigste Partnerin und Begleiterin. Mit 
Verständnis, Geduld und Rückhalt ermöglichte sie ihm jenes 
außergewöhnliche Engagement, das einen so großen Teil 
seines Lebens geprägt hat. Für alles, was Alfred Michel für die 
Gemeinde, den Landkreis und die Gesellschaft geleistet hat, 
gebührt auch ihr unser aufrichtiger Dank.
Alfred Michel war ein geborener Netzwerker. Im Landkreis 
Ansbach, in der CSU und weit darüber hinaus war er bekannt, 
geschätzt und hervorragend vernetzt. Viele seiner Kontakte 
setzte er zum Wohl der Gemeinde ein. Dabei suchte er niemals 
das Rampenlicht. Wer ihn erlebte, wusste: Er wirkte oft leise, 
aber immer wirkungsvoll. Sein Wort hatte Gewicht, weil es auf 
Erfahrung, Verlässlichkeit und persönlicher Integrität beruhte.
Sein kommunalpolitisches Wirken war von Ausgleich und 
gegenseitigem Respekt geprägt. Bereits bei seiner Ver-
abschiedung aus dem Gemeinderat wurde hervorgehoben, 
dass er stets für ein gutes Klima sorgte und Brücken zwischen 
unterschiedlichen Auffassungen bauen konnte. Auf ihn war 
Verlass. Er war ein Mensch, der Verantwortung nicht suchte, 
um sich selbst in den Vordergrund zu stellen, sondern um der 
Gemeinschaft zu dienen.
Besonders eng verbunden war Alfred Michel den Vereinen 
unserer Gemeinde. Er unterstützte sie über viele Jahre hinweg 
als Gönner, Förderer und verlässlicher Ansprechpartner. Zahl-
reiche Vereine durften auf seine Hilfe zählen. Ebenso tief war 
seine Verbundenheit mit unseren Kirchen. Sein christlicher 
Glaube und seine Nähe zur Kirche waren prägende Bestand-
teile seines Lebens. Zuletzt verband ihn mit unserem Orts-
pfarrer Pater Thomas eine enge persönliche Freundschaft.
Zweiter Bürgermeister Joachim Goldammer, der dankens-
werterweise aufgrund meiner urlaubsbedingten Abwesen-
heit den Nachruf gehalten hat, und auch ich persönlich haben 

!

!
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Vermietung der Räumlichkeiten der ehem. 
Bücherei in der Weiltinger Straße 2
Die Gemeinde Wilburgstetten bietet die Räumlichkeiten der 
ehem. Bücherei in der Weiltinger Straße 2 zur gewerblichen 
Vermietung an. Es handelt sich um einen großen, hellen Raum 
mit etwa 60 m². Dazu kommt ein behindertengerechtes WC und 
ein ebensolcher Eingangsbereich. Eine Besichtigung ist nach 
Absprache möglich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 
Gemeindeverwaltung unter sekretariat@wilburgstetten.de.

Projekt Nahwärme in Wilburgstetten 
startet mit Arbeitsgruppe

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Nahwärme (v.r.n.l.): Andreas 
Rathgeb, Heike Köhler, Marion Wambach, Lukas Friedrich, 
Norbert Pflanz, Katrin Regele, Robert Würll-Hörning, Stefan 
Schiebel, Bernd Friedrich, Karl-Heinz Regele, Michael Sommer.
� Foto: Gemeinde Wilburgstetten
Am 09.06.2026 hat sich nach der Versammlung zur Nah-
wärme in Wilburgstetten eine Arbeitsgruppe gegründet. Ziel ist 
die Vorbereitung der Gründung einer Bürgergenossenschaft 
für Errichtung und Betrieb eines Nahwärmenetzes im Ortsteil 
Wilburgstetten. Dazu soll ein eigenes Hackschnitzelheizwerk 
genutzt werden. Zunächst sollen alle Hauseigentümer persön-
lich angesprochen werden, ob sie grundsätzlich Interesse 
an dem Nahwärmenetz haben. Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe werden sich dazu aufteilen und alle Hauseigentümer 
ansprechen, damit möglichst viele mitmachen können. Wir 
bitten höflich um Ihre freundliche Unterstützung dieser Abfrage 
und danken Ihnen dafür. Selbstverständlich darf man auch kein 
Interesse an der Nahwärme haben. Die Arbeitsgruppe trifft sich 
am 25.06.2026 zu einer ersten Besprechung. Danach geht die 
Datensammlung los. Über den weiteren Verlauf halten wir Sie 
informiert.

Bürgerservice

Redaktionsschluss
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Wilburgstetten für 
das Jahr 2026 erscheint am 17. Juli 2026.
Redaktionsschluss ist am 10. Juli, 12.00 Uhr.

Bürgermeistersprechstunde
Die nächste Sprechstunde bei Herrn Bürgermeister Michael 
Sommer findet am Mittwoch, den 01. Juli 2026, von 14:00 bis 
18:00 Uhr statt.
Um Ihre Voranmeldung wird gebeten, damit Sie nicht warten 
müssen. Weitere Termine außerhalb dieser Sprechstunde sind 
nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Öffnungszeiten in der Gemeinde 
Wilburgstetten
Alte Schulstraße 8, 91634 Wilburgstetten
Tel. 09853/3800-17, Fax: 09853/3800-55
eMail: info@wilburgstetten.de, Internet: www.wilburgstetten.de
Rathaus:
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ���������� 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch ���������������������������������������������������������� 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag ������������������������������������������������������������������ geschlossen
Gemeindebücherei:
Tel. 09853/387074, eMail: buecherei@wilburgstetten.de
Dienstag, Mittwoch, Freitag ����������������������������� 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ������������������������������������������������������ 09.00 - 11.00 Uhr
Wertstoffhof:
Samstag ���������������������������������������������������������� 09.30 - 12.00 Uhr
Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten:
Bürgerbüro: 09853 - 3892-0, 	  
eMail: buergerbuero@vg-wilburgstetten.de
Montag - Freitag ���������������������������������������������� 09.00 - 12.30 Uhr
Montag ������������������������������������������������������������ 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ���������������������������������������������������������� 14.00 - 18.00 Uhr

Bericht 
aus dem Gemeinderat

Aus der Sitzung vom 20. Mai 2026:

Beitrittsbeschluss  
zur Haushaltssatzung 2026
Mit Schreiben vom 28.04.2026, AZ 941.03-0053/0001 SG 22 
hat die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts 
Ansbach die Stellungnahme zu Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan 2026 der Gemeinde Wilburgstetten zukommen lassen. 
Diese ist beigefügt.
Jedoch wurde die enthaltene Höhe der Kassenkredite von 
1.500.000 € bemängelt, da diese maximal 1/6 des Volumens 
des Verwaltungshaushalts betragen darf. Daher ist diese durch 
einen sog. „Beitrittsbeschluss“ auf maximal 1.219.367 € anzu-
passen.
Die Haushaltssatzung 2026 ist daher folgendermaßen zu 
ändern:

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.200.000,00 
€ festgesetzt.
Alle weiteren Teile der Haushaltssatzung und des Haushalts-
plans bleiben unverändert.
Aus dem Gremium kam eine grundsätzliche Frage zur 
Genehmigung des Haushaltes. Bgm Sommer betonte in seiner 
Antwort, dass dieser Hinweis der staatlichen Rechnungs-
prüfungsstelle nichts mit der grundsätzlichen Genehmigungs-
fähigkeit des Haushaltes zu tun hat. Vielmehr sind die deut-
lichen Aussagen des Landratsamtes als Warnsignal zu 
verstehen, dass bei allen geplanten Ausgaben auch die Ein-
nahmeseite betrachtet werden muss. Bei den Projekten gilt es 
Prioritäten zu setzen, auf die Finanzierung zu achten und kluge 
Entscheidungen zu treffen, die sich durchhalten lassen.
Weitere Hinweise waren, dass beim Teilziel 4 ein Wert falsch 
berechnet worden ist. Es wird eine Schulung erbeten zu den 
Grundzügen des Haushalts(rechts).
Kämmerer Lober weist auf das staatliche „Kommunale 
Investitionsbudget“ hin, das aus dem Sondervermögen Infra-
struktur und Klimaneutralität stammt. Dort werden in Abhängig-
keit von der Einwohnerzahl an jede Kommune anteilig Mittel 
ausbezahlt. Für Wilburgstetten werden 176.110 € zur Verfügung 
gestellt. Bgm Sommer betont, dass dies erfreulich sei und in die 
Bürgerschaft weitergetragen werden müsse, dass auch Wil-

mailto:info@wilburgstetten.de
http://www.wilburgstetten.de
mailto:buecherei@wilburgstetten.de
mailto:buergerbuero@vg-wilburgstetten.de
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Nassschneider ein-
malig, + 2,00 €/d

20,00 €/d 25,00 27,00

Scheibenabnutzung je 
0,1 mm

8,00 € 10,00 10,00

Elektro-Flex 2,00 €/h 4,00 4,00
Stampfer 5,00 €/h 8,00 8,00
Rüttelplatte groß 8,00 €/h 8,00 8,00
Motorsense 6,00 €/h 8,00 8,00
Motorsäge mittel 5,00 €/h 8,00 8,00
Abflammgeräte 6,00 €/h 8,00 8,00
Grenzsteinbohrer 5,00 €/h 8,00 8,00
Hochdruckreiniger 6,00 €/h 8,00 8,00
Fugenschneider +
mm-Abnutzung

6,00 €/h 8,00 8,00

Kompressor solo 12,00 €/h 15,00 15,00
Schmutzwasserpumpe 
Benzin

6,00 €/h 8,00 8,00

Elektr. Schmutz-
wasserpumpe

5,00 €/h 8,00 8,00

Flottmann Kompressor 19,00 €/h 20,00 20,00
Stromaggregat 12,00 €/h 15,00 15,00
Hebebühne 1/2 Tag 25,00 € 30,00 40,00
Beamer 2,50 €/h 2,50 2,50
Leinwand 5,00€/d 5,00 5,00
Lautsprecheranlage 
Schule

30,00€/d 30,00 30,00

Stuhl pro Ver-
anstaltungstag

0,50 € 0,50 0,50

Tisch pro Ver-
anstaltungstag

1,00 € 1,00 1,00

Heckenschnitt m³ 4,00 € 8,00 08/19 
10,00

15,00

Verkehrszeichen, 
Absperrungen usw.
1 - 10 Teile 5,00 €/ 

pauschal
7,50 7,50

11 - 20 Teile 10,00 € 
pauschal

15,00 15,00

je weitere 10 Teile 5,00 €/ 
pauschal

10,00 10,00

zzgl. Einzelmiete je Teil 0,30 €/d 1,00 1,00
Aus dem Gremium kam die Frage, wie viele externe 
Rechnungen pro Jahr von der Gemeinde gestellt werden? Dies 
wurde mit etwa zehn beantwortet.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den Verrechnungssätzen der 
Gemeinde Wilburgstetten nach der geänderten Aufstellung 
zu. Die Preise sind Nettopreise. In zwei Jahren hat eine 
Anpassung zu erfolgen.

Kläranlage Wilburgstetten - 
Verschleißbedingte Erneuerung  
der Schnecken in Sandfang und  
zum Sandwäscher sowie Erneuerung  
des unteren Austragsrohrs
Bei der Wartung an der Kompaktanlage durch die Fa. Grimmel 
auf der Kläranlage Wilburgstetten hat sich ein Verdacht 
bestätigt.
Die Sandaustragsschnecke zum Sandwäscher, die Bodenaus-
tragsschnecke im Sandfang sowie das Übergangsrohr zwischen 
den beiden Schnecken sind aufgrund Verschleiß defekt und 
müssen erneuert werden um den Weiterbetrieb gewährleisten 
zu können. Ein Angebot hierfür liegt vor.
Es wurde bei der Fa. Grimmel angefragt, ob es eine mögliche 
Beschichtung für die Schnecken gibt, um den Verschleiß zu 
reduzieren. Dies wird von der Fa. Grimmel nicht angeboten. 
Lediglich VA-Stahl-Schnecken wären noch eine Option. 
Diese wären dann Sonderanfertigungen und würden das 3 – 
4 – Fache kosten. Die Fa. Rehart aus Ehingen bietet solche 
Beschichtungen an.
Herr Schaffer, Technischer Betriebsleiter, fragt dort an und 
lässt ein Angebot machen. Die beiden alten Schnecken würde 

burgstetten von dieser enormen Staatsverschuldung profitiert.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung 2026 gemäß 
des Schreibens der staatlichen Rechnungsprüfungsstelle 
des Landratsamts Ansbach vom 28.04.2026, AZ 941.03-
0053/0001 SG 22 in geänderter Form zu.

Aufhebung der Satzung über die 
Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
der Gemeinde Wilburgstetten 
(Hebesatzsatzung) vom 01.08.2024
Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer werden bisher 
in den jährlichen Haushaltssatzungen festgesetzt. Auf Grund 
der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 musste bis Ende 2024 
die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der 
Gemeinde Wilburgstetten (Hebesatzsatzung) vom 01.08.2024 
(in der Fassung der amtlichen Bekanntmachung im Mit-
teilungsblatt 09/24 vom 13.09.2024) erlassen werden, um zum 
01.01.2025 eine Rechtsgrundlage zur Erhebung der Grund-
steuer zu haben.
Das LRA Ansbach, SG 21 – Kommunale Angelegenheiten hat 
die Kämmerei der VG Wilburgstetten in der Folge darauf hin-
gewiesen, dass die vorgenannte Hebesatzsatzung aufzuheben 
ist, falls die Hebesätze der Grundsteuer- und Gewerbesteuer 
weiterhin in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgesetzt 
werden.
Die Verwaltung schlägt vor, die Hebesätze der Grundsteuer- 
und Gewerbesteuer weiterhin in der Haushaltsatzung festzu-
setzen.
Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der 
Gemeinde Wilburgstetten (Hebesatzsatzung) vom 01.08.2024 
und die Satzung zur Aufhebung der Hebesatzsatzung (Entwurf 
Stand 01.04.2026) liegen der Beschlussvorlage bei.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Satzung zur Aufhebung der 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
der Gemeinde Wilburgstetten (Hebesatzsatzung) vom 
01.08.2024 (Entwurf Stand 01.04.2026) zu.

Festsetzung der Verrechnungssätze  
der Gemeinde Wilburgstetten ab 2026
Die Verrechnungssätze für von der Gemeinde Wilburgstetten 
erbrachten und weiter zu berechnenden Leistungen sind seit 
2019 unverändert. Daher wurden diese von der Kämmerei 
anhand der entstandenen und zukünftig zu erwartenden Kosten 
überprüft. Diese wurden laut der folgenden Liste angepasst:

ab 
01.07.2010

ab 
01.10.2015

2019 2026

Verrechnungssätze mit 
Personal

mit Personal

Mitarbeiter Bauhof 32,50 €/h 35,50 41,00 50,00
Winterdienst Straßen 
Fendt
nur Räumen 18,50 €/km 21,00 30,00
nur Streuen 21,00 €/km 23,00 35,00
Räumen und Streuen 28,00 €/km 32,50 45,00
Winterdienst Gehwege 
Hako
nur Räumen 12,00 €/km 15,00 20,00
Räumen und Streuen 18,00 €/km 23,00 30,00
Verrechnungssätze ohne 

Personal
ohne 

Personal
Hako 15,00 €/h 20,00 35,00
Zusatzgeräte für Fendt je 7,00 €/h 10,00 12,00
Fendt 25,00 €/h 30,00 40,00
Fiat Ducato 8,00 €/h 12,00 15,00 20,00
Agria Schlegelmäher 25,00 €/h 30,00 35,00
Fugenschneider 20,00 €/d 25,00 27,00



Wilburgstetten	 - 5 -	 Nr. 6/26
Gebäudes hingewiesen.
Das Landratsamt Ansbach vertritt nun die Meinung, dass sich 
das Gebäude nicht einfügt, da zum einen die Traufhöhe höher 
als bei den umliegenden Gebäuden ist und zum anderen das 
geplante Gebäude ein Vollgeschoss mehr als die Nachbar-
bebauung hat. Nachdem aber das Vorhaben zugunsten des 
Wohnungsbaus errichtet werden soll, sind die Vorschriften nach 
§ 34 Abs. 3b BauGB (Bauturbo) zu prüfen. Die Anwendung ist 
aber nur mit Zustimmung der Gemeinde möglich.
Der Gemeinderat stimmt gem. § 36a BauGB zu, dass für das 
Bauvorhaben in der Bahnhofstraße die Vorschriften des § 34 
Abs. 3b BauGB angewendet werden.
•	 Umbau bestehendes Nebengebäude OG zur Wohnung, 

Wolfsbühler Straße in Wilburgstetten
Der Bauherr reichte am 06.05.2026 einen Bauantrag zum 
Umbau des bestehenden Nebengebäudes im OG zu einer 
Wohnung in der Wolfsbühler Straße in Wilburgstetten ein.
Für diesen Bereich gibt es keinen Bebauungsplan, das Bau-
vorhaben wird nach § 34 BauGB beurteilt. Der Umbau des 
bestehenden Nebengebäudes im OG zur Wohnung fügt sich auf 
Grund der Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung 
ein. Jedoch ist aus Sicht der Verwaltung die Lage der geplanten 
Wohnung über einem Hackschnitzelbunker bezüglich des 
Brandschutzes stark zu hinterfragen.
Die Nachbarunterschriften sind vorhanden, wenn das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt wird.
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird erteilt.
Die gemeindliche Stellungnahme wird für die weitere 
Bearbeitung des Bauantrags an das Landratsamt Ansbach, 
Bauverwaltung, übergeben.
•	 Ersatzbau Balkon mit Überdachung Zugang und Er-

richtung Terrassenüberdachung, Am Bahndammin Wil-
burgstetten

Die Bauherren planen den Ersatzbau Balkon mit Überdachung 
Zugang und die Errichtung einer Terrassenüberdachung in der 
Straße Am Bahndamm in 91634 Wilburgstetten.
Das Bauvorhaben befindet sich im Baugebiet „Krummäcker“. 
Grundsätzlich wäre das Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO 
verfahrensfrei, jedoch entspricht es nicht den Vorgaben des 
Bebauungsplanes. Folgende Befreiung wäre erforderlich:
•	 VII. Gestaltung der Gebäude und Einfriedungen, 1. Dach-

neigung
Bei Gebäuden II/D, Garagen und Nebengebäuden �  39 – 45°
Bei Gebäuden mit Pultdächern � 15 – 25°
Geplant ist eine Dachneigung von ca. 12°
Die Nachbarunterschriften sind vorhanden, wenn das gemeind-
lichen Einvernehmen erteilt wird.
Aus dem Gremium kam die Frage nach der Grundflächenzahl. 
Das Landratsamt wird gebeten, dies zu prüfen.
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird nicht 
erteilt.
Es ist eine Entwässerungsplanung gem. EWS vorzulegen.

Richtlinien zur Förderung von Vereinen 
- Änderung Nr. 7 Anschaffung 
von langlebigen Geräten für 
Energieeinsparung, Wirtschaftsbetrieb und 
Infrastruktur
In den Richtlinien zur Förderung der Vereine der Gemeinde 
Wilburgstetten vom 10.04.2024 ist in Nr. 7 Anschaffung von 
Geräten bisher folgende Formulierung gewählt worden:
Für die Anschaffung von langlebigen Gerätschaften und 
Musikinstrumenten wird ein Zuschuss von 10% des 
Anschaffungspreises gewährt. Der Zuschuss wird nur gewährt 
für Geräte die der Verein unmittelbar und zwingend für seinen 
Vereinszweck benötigt.
In der Praxis stellte sich heraus, dass die Vereine auch Anträge 
stellten, die aus dem Bereich Energieeinsparung, Wirtschafts-
betrieb oder zur Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur her-
rührten. Der Gemeinderat stimmte diesen mehrheitlich zu.
Dennoch sollen die Richtlinien ergänzt werden, um diese Fälle 
ebenfalls zu erfassen, Klarheit zu schaffen und letztlich die 
Zustimmung im Gemeinderat zu erleichtern.

man von der Fa. Rehart instand setzten lassen, wie auch 
schon die Förderschnecke der Waschpresse 2025 und würde 
sie auf Lager legen. Somit könnte man diese, bei Bedarf, 
immer im Wechsel einbauen um die enormen Kosten für Neu-
anschaffungen zu reduzieren, solange dies mit den gebrauchten 
Förderschnecken möglich ist.
Gunther Schaffer, Technischer Betriebsleiter der VG Abwasser-
technik, beantwortet Fragen zum Sachverhalt. Die Ansätze 
der Fa. Grimmel zur Arbeitszeit sind für gewöhnlich großzügig 
bemessen. Fa. Rehart kann die aufgearbeiteten Schnecken ggf. 
auch beschichten. Die Trogauskleidungen werden im Rahmen 
der jährlichen Wartung je nach Bedarf erneuert. Der Sandanfall 
beträgt je nach Wetterlage pro Tag etwa 1 m³.
Bgm Sommer weist darauf hin, dass die Einleitegenehmigung 
der Kläranlage in 13 Jahren ausläuft. Mit den neuen Schnecken 
und den vorhandenen, die aufgearbeitet und auf Lager gelegt 
werden, könnte man diesen Zeitraum wohl abdecken. Dann 
müsse man das Rechensystem auch aufgrund des dann vor-
handenen Alters neu betrachten.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der verschleißbedingten 
Erneuerung der Schnecken im Sandfang und zum Sand-
wäscher sowie dem unteren Austragsrohr sowie der Trog-
auskleidungen gem. Angebot der Fa. Grimmel zum Preis 
von 17.069,06 € brutto zu.

Jugendhütte an der Kläranlage - 
Errichtung eines Toilettencontainers  
mit abflussloser Grube
Der Gemeinderat hatte den Bauantrag am 30.07.2025 
beschlossen.
Mit Bescheid vom 24.02.2026 hat das Landratsamt den Bau 
des Toilettencontainer mit abflussloser Grube im Bereich der 
Jugendhütte an der Kläranlage genehmigt.
In der Sitzung am 30.07.2025 wurde über die Ausführung des 
WC-Containers beraten und der Gemeinderat hat festgelegt, 
dass es kein barrierefreier WC-Container werden soll. Auf dieser 
Grundlage wurde der Bauantrag eingereiht. Dieser Container 
muss nun bestellt werden. Das Angebot der Fa. Beutelhäuser 
beläuft sich auf 4.754,05 € brutto, der Preis ist seit dem letzten 
Jahr unverändert.
Für die abflusslose Grube wurde ein Behälter aus Poly-
ethylen gewählt, da eine Sammelgrube aus Beton eine Innen-
beschichtung benötigt, welche regelmäßig erneuert werden 
muss. Zur Ausführung soll eine Grube mit 5,0 m³ Fassungs-
vermögen der Fa. RIKUTEC kommen, was so im Bauantrag 
beantragt und genehmigt wurde. Das Angebot der Fa. RIKUTEK 
beläuft sich auf 4.272,10 € brutto.
Die notwendigen Arbeiten werden durch das Team Bauhof 
durchgeführt. Darunter auch der Wasseranschluss für die 
Jugendhütte selbst.
Aus dem Gremium kommen Fragen zur Frostsicherheit und 
zur Reinigung des WC-Containers. Es kommen Frostwächter 
zum Einsatz und die Reinigung hat durch die Jugendlichen zu 
erfolgen, die Verantwortung übernehmen müssen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe zur Lieferung
a) des WC-Containers an die Fa. Beutelhäuser Bau-

maschinen GmbH aus Fürth zum € Preis von 4.754,05 € 
brutto zu.

b) der abflusslosen Grube mit 5,0 m³ Fassungsvermögen 
an die Fa. RIKUTEK Habitat Germany GmbH aus Alten-
kirchen zu Preis von 4.272,10 € brutto zu.

Bauangelegenheiten
•	 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit Tages-

pflege, Praxis und Seniorenwohnungen, Bahnhof-
straße in Wilburgstetten

In der Sitzung am 11.03.2026 hat der Gemeinderat einstimmig 
das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag erteilt. Das 
Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungs-
plan und ist nach § 34 BauGB zu bewerten. In der Sitzungs-
vorlage wurde auf die Höhe des geplanten dreigeschossigen 
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• Alle gemeindlichen Flächen gemäht
• Mehrmaliges Gießen der gemeindlichen Beete und Bäume 

aufgrund der Trockenheit im April
• Gartenstraße: Wasserleitung fertiggestellt
• Gartenstraße: bei zwei Straßeneinlaufschächten Bord-

steine neu eingebaut
• Gartenstraße: Pflastersteine in Gehwegbereich aus-

gebessert mit Granit Kleinpflaster (Katzenköpfe)
• Wittenbach – Burgstallweg: Straßeneinlaufschacht 

repariert (Muss noch asphaltiert werden)
• Limesstraße: defekten Straßeneinlaufschacht ausgebaut 

und neuen eingebaut
• Diverse Straßenlampen repariert
• Schlaglöcher mit Kaltbitumen ausgefüllt
• Limburg: bei Straßeneinlaufschacht die Randsteine 

angehoben
• Hochwassersteg: Streichen fertiggestellt
• Kläranlage Wilburgstetten: Fundament für Fertiggarage 

gegossen und Leerrohr für Stromanschluss verlegt

Bgm Sommer dankt dem Team Bauhof ausdrücklich für deren 
hervorragenden Einsatz und die Leistungsfähigkeit. Das spart 
der Gemeinde viel Geld, da man sich externe Aufträge erspart, 
die aufgrund des kleinen Umfangs zudem für Firmen unattraktiv 
sind.

Vorschau auf anstehende Projekte
Bgm Sommer weist auf folgende, anstehende Projekte hin:
• Bahnhofstraße – Bushaltstelle: Es stehen immer über 20 

Personen und warten auf die Busse. Bei Regen reicht der 
vorhandene Unterstand nicht aus. Deshalb soll temporär 
ein größerer Unterstand errichtet werden. Es stellt sich die 
Frage nach der Ausführung, z.B. Container, Holz-Pavillon 
oder ähnlich eines Carports.
Im Rahmen der Bahnreaktivierung wird die Bushaltestelle 
an den Bahnsteig verlegt. Die Unterstände können dann an 
anderer Stelle Verwendung finden.

• Kläranlage Rühlingstetten: Nachrüstung einer Phosphat-
Fällung (kleine Station per 60l Kanister reicht für sechs 
Monate); Technischer Betriebsleiter Schaffer erklärt auf 
Nachfrage, dass die Werte gut eingehalten werden bis auf 
Gesamt-N, der gerade so eingehalten wird. Die Sauerstoff-
Zufuhr soll noch gedrosselt werden. Die tägliche Arbeitszeit 
auf der Kläranlage ist aufgrund der Messungen genauso 
hoch wie der großen Kläranlage in Wilburgstetten

• Kläranlage Wilburgstetten: Abstand zwischen 
Beleuchtungsmast und dem Pfosten beim Haupttor passt 
nicht mehr aufgrund neuer Regelung (UVV); hier soll eine 
kostengünstige Lösung gefunden werden

• Feldweg FlNr 548, Gmk. Wilburgstetten, auf etwa 100 m 
aus Privatgrund verlegen. Hintergrund ist Bau einer Kabel-
leitung zum Abschlagsbauwerk des Stauraumkanals / 
Pumpwerk Neuölmühle; eine kostengünstigere Alternative 
zur Kabelverlegung könnte eine Lösung über eine SIM-
Karte sein oder Dauerstrom an die Straßenbeleuchtung 
beim Eislaufbecken zu legen

Verschiedenes

Bgm Sommer  
weist auf folgende Sachstände hin:
• Mobilfunkmast Rühlingstetten: Nach derzeitigem Stand geht 
der Netzbetreiber von einer Inbetriebnahme Ende Quartal 
3 - Quartal 4 2026 aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird 
davon ausgegangen, dass der Standort durch die Netzbetreiber 
Telefónica, Telekom und Vodafone genutzt werden wird. Unklar 
ist, ob zentral für alle drei Netzbetreiber errichtet wird oder jeder 
Netzbetreiber für sich (nach und nach) realisiert.
Fragen, Wünsche und Anregungen aus dem Gremium: Es lag 
nichts vor.

Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Nr. 7 der Richtlinien 
zur Förderung von Vereinen wie folgt zu:
Für die Anschaffung von langlebigen Gerätschaften und 
Musikinstrumenten wird ein Zuschuss von 10% des 
Anschaffungspreises gewährt. Der Zuschuss wird nur gewährt 
für Geräte, die der Verein für seinen Vereinszweck, für die 
Energieeinsparung, für den Wirtschaftsbetrieb oder zur Pflege 
und Unterhaltung der Infrastruktur benötigt.

Bekanntgaben aus den nicht-öffentlichen 
Sitzungen vom 15.04. und 06.05.2026
Aus den nicht-öffentlichen Sitzungen vom 15.04.2026 und 
06.05.2026 können folgende Beschlüsse bekannt gegeben 
werden:
Der Gemeinderat stimmt zu, den Auftrag für die Architekten-
leistung zur Planung des FFW-Einsatzgebäudes mit 6 Stell-
plätzen und einem BRK-Anteil an ein Architektur-Büro aus 
Rainau zu vergeben.
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Ingenieurleistung 
für den Anschluss des Ortsteils Villersbronn an die zentrale 
Abwasseranlage Wilburgstetten an ein Ingenieurbüro aus Her-
rieden zu.
Der Gemeinderat stimmt dem Zuschussantrag des Vereins 
„Fischerfreunde Wilburgstetten e.V.“ auf Kostenbeteiligung 
zur Ersatzbeschaffung von 160 Stühlen für das Fischerheim in 
Höhe von 10%, folglich 337,79 €, zu.
Der Gemeinderat stimmt der Förderanfrage des SV Edelweiß 
Wittenbach 1894 zusammen mit dem GZV Wittenbach, auf eine 
10%ige Kostenbeteiligung i. H. v. 465,00 € für die Anschaffung 
eines Rasenmähertraktors zu.
Der Gemeinderat stimmt der Aufhebung des Beschlusses vom 
24.01.2024 zur Verhängung eines Ordnungsgeldes gegen den 
vormaligen Gemeinderat Michael Uhl zu.
Der Gemeinderat stimmt einer monatlichen Dienstaufwands-
entschädigung in Höhe von 500 € für den Ersten Bürgermeister 
Michael Sommer zu.
Der Gemeinderat stimmt einer monatlichen Dienstaufwands-
entschädigung in Höhe von 165 € für den Zweiten Bürger-
meister Joachim Goldammer zu.
Bei einer Abwesenheit des Ersten Bürgermeisters erhält der 
Zweite Bürgermeister eine Aufwandsentschädigung von 200 €/
Tag während der Vertretung des Ersten Bürgermeisters.
Zudem stimmt der Gemeinderat einer monatlichen Dienstauf-
wandsentschädigung in Höhe von 110 € für den Dritten Bürger-
meister Josef Pflanz zu.
Bei einer Abwesenheit des Ersten Bürgermeisters und des 
Zweiten Bürgermeisters erhält der Dritte Bürgermeister eine 
Aufwandsentschädigung von 200 € / Tag während der Ver-
tretung des Ersten Bürgermeisters.

Rückschau auf erledigte Projekte
Bgm Sommer stellt folgende erledigte Projekte vor:
Team Bauhof:
• Gemeindebücherei: Beschriftung mit Herrn Peter Pflanz 

angebracht. Herzlichen Dank für die großzügige Unter-
stützung an Herrn Pflanz!

• VR-Bank: Inventar ausgeräumt, einige Wände gestrichen, 
Spülmaschine eingebaut, neuen Warmwasserboiler 
montiert, Regale aufgebaut und Bücherei umgezogen

• Ortseingangstafeln Rühlingstetten und Villersbronn fertig-
gestellt

• Blumenbeete in Bahnhofstraße, Alte Schulstraße, 
Krummäckerstraße und Rühlingstetten ausgegrast und teil-
weise Mulch verteilt

• Kehrarbeiten mit Bema-Anbaugerät am Multifunktions-
geräteträger Hako durchgeführt

• Frühjahrsmarkt aufgebaut, Schilder aufgestellt und wieder 
alles abgebaut

• Wertstoffhof: Zaun fertiggestellt
• Villersbronn: Wasseranschluss für Privatanwesen fertig-

gestellt und zwei Hausanschlussschieber gewechselt
• Villersbronn: Maibaumständer montiert
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Erreichbarkeit der Abwassertechnik/
Kläranlagen
Telefonische Erreichbarkeit der Abwassertechnik des Bereit-
schaftsdienstes:

Tel: 0151 1448 2575

Zwischenablesung der Wasserzähler  
zum 30.06.2026
Da der rückwirkende Erlass der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) zum 01.01.2026 vom 
Landratsamt Ansbach für nicht rechtens erklärt wurde, kann 
die Anpassung der Entwässerungsgebühren nach Neuerlass 
der 5. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung erst zum 01.07.2026 erfolgen. Bis 
dahin sind die Entwässerungsgebühren nach den vorherigen 
Gebührensätzen zu erheben.
Aus diesem Grund ist eine Zwischenablesung der Zähler zum 
30.06.2026 notwendig. Alle Gebührenzahler erhalten daher 
rechtzeitig einen Ablesebrief.
Der Zählerstand ist der VG Wilburgstetten bis spätestens 
05.07.2026 zu melden bzw. auch per Online Meldung über die 
Internetseite der VG Wilburgstetten möglich. Ansonsten wird der 
Verbrauch durch die Verwaltung geschätzt.
Vielen Dank für Ihr Mitwirken.

Bericht aus der 
Gemeinschaftsversammlung  
vom 21.05.2026
Die Gemeinschaftsversammlung hat Michael Sommer mit 
sieben Stimmen zum Gemeinschaftsvorsitzenden gewählt. Drei 
Stimmen entfielen auf Stefan Carmanns. Herr Sommer hat die 
Wahl angenommen. Zur ersten Stellvertreterin wurde Franziska 
Mattmann mit neun Stimmen gewählt. Zum zweiten Stellvertreter 
wurde Stefan Carmanns mit 10 Stimmen gewählt. Beide haben 
die Wahl angenommen. Die Gemeinschaftsversammlungs-
räte der vorangegangenen Wahlperiode 2020 bis 2026 wurden 
durch den Gemeinschaftsvorsitzenden verabschiedet. Zudem 
wurde die Geschäftsordnung der Gemeinschaftsversammlung 
für die Periode 2026 bis 2032 beschlossen. Zum Rechnungs-
prüfungsausschuss wurden die Mitglieder Timmy Zahn (Vorsitz), 
Christian Zech, Christoph Schmidt und Thomas Günzel bestellt. 
Herr Sommer wurde zum Standesbeamten mit dem Aufgaben-
bereich der Vornahme von Eheschließungen für den Standes-
amtsbezirk Wilburgstetten wiederbestellt. Herr Carmanns wurde 
mit Wirkung vom 21.05.2026 zum Standesbeamten mit dem 
Aufgabenbereich der Vornahme von Eheschließungen für den 
Standesamtsbezirk Wilburgstetten bestellt. Der Gemeinschafts-
vorsitzende erläuterte dem Gremium den momentanen Auf-
gabenschwerpunkt der Abwassertechnik VG.
Die Gemeinschaftsversammlung hat die Entschädigungs-
satzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der VG Wilburgstetten 
beschlossen. Die Satzung wird in den Mitteilungsblättern Juni 
2026 der Mitgliedsgemeinden amtlich bekanntgemacht.

Augeschieden Mitlgieder von links nach rechts mit Gemeinde: 
Julia Fälschle (Wilburgstetten), Norbert Rothammel (Mönchs-
roth), Matthias Schmidt (Weiltingen), Georg Friedrich (Wil-
burgstetten), Stefan Walter (Weiltingen), Manuela Bergdolt 
(Mönchsroth), Heiko Wetsch (Mönchsroth) Nicht auf dem Foto, 
weil entschuldigt: Thomas Launer (Wilburgstetten), Daniela 
Leibbrandt (Wilburgstetten), Michael Uhl (Wilburgstetten), 
Werner Weber (Mönchsroth)

Mitteilungen der 
Verwaltungsgemeinschaft

Sind Ihre Reisepapiere noch gültig?
Um Grenzprobleme zu vermeiden, müssen die Ausweispapiere 
gültig sein. Bitte beachten Sie dabei, dass in verschiedenen 
Ländern ein gültiger Reisepass erforderlich ist. Erkundigen Sie 
sich deshalb rechtzeitig im Reisebüro bzw. im Internet unter 
www.auswaertiges-amt.de, welche Papiere für Ihre Reise not-
wendig sind.
Bei der Antragstellung beachten Sie bitte folgendes:
Die Ausstellung von Personalausweisen dauert etwa 2-3 
Wochen und bei Reisepässen dauert es etwa 5-6 Wochen. 
Bitte beachten Sie, dass es seit 01.01.2024 keine Kinderreise-
pässe mehr gibt. Kinder benötigen für Auslandsreisen immer ein 
gültiges Ausweisdokument.
Bei der Antragstellung ist persönliches Erscheinen des 
Antragstellers erforderlich, da die Unterschrift und Finger-
abdrücke sofort zu leisten sind. Dies gilt auch für Kinder. Das 
Mitnehmen von Antragsformularen ist nicht möglich. Bitte 
Größe und Augenfarbe überprüfen.
Bei der Beantragung ist ein digitales, aktuelles biometrisches 
Lichtbild vorzulegen (nicht älter als ein halbes Jahr). Außerdem 
wird bei Erstausstellung eines Dokumentes durch die VGem 
Wilburgstetten eine Geburts- bzw. Heiratsurkunde benötigt.
Die alten/bisherigen Ausweisdokumente sind mitzubringen. Falls 
das alte Dokument verloren gegangen ist bzw. gestohlen wurde, ist 
dies unverzüglich dem Passamt/der Polizei mitzuteilen.
Eine Verlängerung der alten/bisherigen Personalausweise und 
Reisepässe ist nicht möglich.
Die Gebühr des Dokuments ist bereits bei Beantragung zu 
entrichten. Ohne vorherige Bezahlung ist keine Bestellung 
bei der Bundesdruckerei möglich.
Die Kosten für die Dokumente betragen:
Personalaus-
weis:

bis zum 24. Lebensjahr 27,60 €, ab dem 24. 
Lebensjahr 46,00 €;

Reisepasses: bis zum 24. Lebensjahr 37,50 €, ab dem 24. 
Lebensjahr 70,00 €;

Wichtig beim Abholen der Dokumente:
Die Aushändigung der Ausweise kann nur unter Vorlage der 
alten Ausweisdokumente erfolgen. Ohne diese ist eine Aus-
händigung ausgeschlossen.
Das Passamt der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten 
weist darauf hin, dass außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten keine Dokumente ausgestellt oder abgeholt werden 
können.
Seit 01. Mai 2025 ausschließlich digitale Lichtbilder für die 
Beantragung der Ausweisdokumente
Bitte beachten Sie, dass seit dem 01. Mai 2025 nur noch aus-
schließlich digitale Lichtbilder für die Beantragung der Ausweis-
dokumente genutzt werden dürfen.
Ausgedruckte Lichtbilder in Papierform können nicht mehr 
akzeptiert werden!
Eine elektronische Übermittlung des Lichtbildes durch einen 
Dienstleiter (z.B. Fotograf, Römer Apotheke Mönchsroth, 
Drogeriemarkt) ist möglich.
Die VGem Wilburgstetten hat zur Lichtbilderfassung für die 
Ausweisdokumente ein Aufnahmesystem PointID der Bundes-
druckerei GmbH erhalten. Sie können im Zuge des Antrags für 
den Personalausweis/Reisepass ein Lichtbild erstellen lassen. 
Die Kosten für die Erstellung eines digitalen Lichtbildes betragen 
6,00 €. Die Gebühr wird gleich bei Antragstellung erhoben. Eine 
Aushändigung eines Papierlichtbildes ist nicht möglich.
Die Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft Wilburg-
stetten sind:
Montag - Freitag 09:00 Uhr - 12:30 Uhr
Montagnachmittag 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwochnachmittag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Bitte beachten! Um eine vorherige Terminvereinbarung wird 
gebeten!
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den Beschäftigten der VG Wilburgstetten sorge ich dafür, dass 
die vielfältigen Aufgaben der Mitgliedsgemeinden effizient, 
rechtssicher und bürgernah erledigt werden.
Zu meinen zentralen Aufgaben zählen insbesondere:
• die Leitung und die Organisation der Verwaltung
• die Personalführung von 25 Beschäftigten (inkl. 5 

Beschäftigte im Team Abwasser VG)
• die Organisation des Geschäftsbetriebes der Verwaltungs-

gemeinschaft
• die Unterstützung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 

sowie der kommunalen Gremien bei organisatorischen und 
verwaltungsrechtlichen Fragestellungen

• die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten (Widersprüche, 
Klageverfahren)

• die Federführung in übergeordneten Projekten und ämter-
übergreifenden Angelegenheiten

• die Weiterentwicklung einer modernen Verwaltung, der 
Beschleunigung der Digitalisierung, der Informationssicher-
heit und des Datenschutzes

• die Verantwortung für gemeindliches Ortsrecht (z. Bsp. 
Satzungen) und Vertragsrecht

• die Zusammenarbeit mit Fach- und Aufsichtsbehörden sowie 
mit benachbarten Kommunalvertretungen

• die Koordinierung und Unterstützung der Zusammenarbeit 
mit externen Dienstleistern

• die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten
• der Wahlamtsleiter der VG Wilburgstetten

Mir ist es ein besonderes Anliegen, 
die Verwaltung als modernen und 
serviceorientierten Dienstleister für 
die Bürgerinnen und Bürger weiter-
zuentwickeln. Transparenz, Verläss-
lichkeit und eine gute Erreichbarkeit 
stehen dabei im Mittelpunkt meiner 
täglichen Arbeit.
Als Familienvater mit drei Kindern 
ist mir ein funktionierendes Gemein-
wesen besonders wichtig. Die 

kommunale Ebene ist die Grundlage des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens – hier werden Entscheidungen getroffen, 
die die Menschen unmittelbar betreffen. Diese Verantwortung 
motiviert mich, meine Tätigkeit mit größtem Engagement und 
Sorgfalt auszuüben.
Ich bin unter der Telefonnummer 0 98 53/38 92-26 telefonisch 
oder der E-Mailadresse frank.hausser@vg-wilburgstetten.de 
erreichbar.

Amtliche  
Bekanntmachungen

Entschädigungssatzung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der Verwaltungsgemeinschaft
Die Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten (im folgenden kurz 
„Verwaltungsgemeinschaft“ genannt) erlässt aufgrund des Art. 
10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in 
Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 und Art. 30 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20a, Art. 
23 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
folgende

Satzung:
§ 1

Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung
(1) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind ehren-
amtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt sich auf die Mitwirkung 
bei den Beratungen und Entscheidungen der Gemeinschafts-
versammlung und - soweit eingerichtet - des vorberatenden 
Bürgermeisterausschusses.
(2) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten 
für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen der Gemeinschaftsver-

Eingeschränkter Fahrdienst des Bürgerbus 
am Limes im August 2026

Der Bürgerbus am Limes wird im August für 
Fahrten nur am Dienstag und Donnerstag im 
Zeitraum von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Ver-

fügung stehen. Am Montag, Mittwoch und Freitag werden keine 
Fahrten angeboten.
Sollten schon Fahrten gebucht worden sein, sind diese ersatz-
los gestrichen. Wir bitten hierfür die Bürgerschaft um Verständ-
nis. (FH)

Öffnungszeiten und Ansprechpartner  
mit Durchwahl

Öffnungszeiten der VG Wilburgstetten
Montag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr geschlossen
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.30 Uhr 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr geschlossen
Freitag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr geschlossen

VG Wilburgstetten, Alte Schulstraße 8, 91634 Wilburgstetten
Telefon: 09853 / 3892-0 Fax: 09853 / 3892-38
www.vg-wilburgstetten.de
eMail: buergerbuero@vg-wilburgstetten.de

Erreichbarkeit Beschäftigten der VG Wilburgstetten
Geschäftsleitender 
Beamter

Hr. Haußer Tel.: 09853/3892-26

Kämmerei Hr. Lober Tel.: 09853/3892-25
Personalamt Fr. Walter Tel.: 09853/3892-24
Bürgerbüro: Fr. Brendle Tel.: 09853/3892-10
Meldeamt, Pass-
wesen

Fr. Bosch Tel.: 09853/3892-11

Gewerbeamt, 
Fischereischeine

Fr. Daudrich Tel.: 09853/3892-11

Standesamt, Renten, 
Soziales,

Fr. Frank Tel.: 09853/3892-15

Kasse, Mahnwesen, Fr. Stegmüller Tel.: 09853/3892-14
Vollstreckungen Fr. Schmidt Tel.: 09853/3892-13

Fr. Hammele Tel.: 09853/3892-17
Steuern, Gebühren, 
Abgaben

Fr. Sickau Tel.: 09853/3892-21

Hundesteuer, 
Gewerbesteuer

Fr. Grün Tel.: 09853/3892-23

Bauamt Hr. Kolb Tel.: 09853/3892-20
Fr. Wagner Tel.: 09853/3892-18
Fr. Engelhardt Tel.: 09853/3892-29

Versicherungen, 
Zuschusswesen

Fr. Wunderle Tel.: 09853/3892-27

BayKiBiG Fr. Beck Tel.: 09853/3892-22
Erreichbarkeit der 
Abwassertechnik/
Kläranlagen

Bereitschafts-
dienst

Tel.: 01 51/14 48 25 
75

Gerne können Termine über die Homepage 
oder den QR-Code vereinbart werden.
Bitte beachten Sie, dass gebuchte Termine 
bevorzugt behandelt werden.

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Wilburgstetten stellt vor: 
Geschäftsleitender Beamter Frank Haußer
Ich bin seit 01.08.2018 der geschäftsleitende Beamte der Ver-
waltungsgemeinschaft Wilburgstetten. Ich bin 53 Jahre alt, ver-
heiratet, habe drei Kinder und wohne in Nördlingen. In der VG 
Wilburgstetten bin ich der einzige Beamte.
Als geschäftsleitender Beamter trage ich die Gesamtver-
antwortung für die Organisation und den reibungslosen Ablauf 
der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten. Gemeinsam mit 
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Satzung
zur Aufhebung der Satzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der Gemeinde 
Wilburgstetten (Hebesatzsatzung) (in der 
Fassung der amtlichen Bekanntmachung im 
Mitteilungsblatt 09/24 vom 13.09.2024)
Die Gemeinde Wilburgstetten erlässt auf Grund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert 
worden ist, folgende
Satzung zur Aufhebung der Hebesatzsatzung

§ 1 Aufhebung
Die am 01.01.2025 in Kraft getretene Satzung über die Fest-
setzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Wilburgstetten 
(Hebesatzsatzung) (in der Fassung der amtlichen Bekannt-
machung im Mitteilungsblatt 09/24 vom 13.09.2024) wird auf-
gehoben.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Wilburgstetten, 21.05.2026
gez. Michael Sommer, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes  
für das Haushaltsjahr 2026
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Wilburgstetten für das Jahr 2025 wurde vom Landratsamt Ans-
bach mit Schreiben vom 28.04.2026 Az.: 941.03-0053/0001 SG 
22 genehmigt.
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Wilburgstetten folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird festgesetzt
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf �  
7.316.200 €
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
auf �  3.288.300 €

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden auf � 0,00 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden festgesetzt:
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke): �  400 v. H.
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke): �  275 v. H.
Gewerbesteuer: �  325 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.200.000,00 
€ festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.
Wilburgstetten, 20.05.2026
gez. Michael Sommer, Erster Bürgermeister
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Wilburgstetten zur Ein-
sichtnahme auf.

sammlung oder eines Ausschusses oder einer Arbeitsgruppe 
in Höhe von 30,00 Euro je Sitzung. 2Satz 1 gilt nicht für Mit-
glieder, die Kraft ihres Amtes der Gemeinschaftsversammlung 
angehören; sie erhalten nur Ersatz ihrer nachgewiesenen Aus-
lagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG).
(3) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die Arbeiter 
oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des nachgewiesenen Verdienstausfalles.
(4) 1Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeit-
versäumnis eine Verdienstausfallentschädigung in Höhe einer 
Pauschale von 0,00 Euro je volle Stunde. 2Sonstige Mitglieder, 
denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil ent-
steht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 0,00 
Euro je volle Stunde. 3Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz 
werden nur auf Antrag gewährt.
(5) 1Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von 
im Haushalt der Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung 
lebenden
a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, werden bis zu einem Höchstbetrag von 15,00 €,
b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 

werden bis zu einem Höchstbetrag von 15,00 €,
c) Angehörigen im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit 

festgestelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB XI, 
werden bis zu einem Höchstbetrag von 15,00 € ersetzt. 
2Für Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, denen 
eine Entschädigung nach Absatz 4 Satz 2 zusteht, gilt Satz 
1 nur, soweit die erstattungsfähigen Betreuungskosten 
diese Entschädigung übersteigen.

(6) Die Ersatzleistungen nach Absatz 3 bis 5 werden nur auf 
Antrag gewährt.
(7) Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für 
auswärtige Tätigkeit nach den Bestimmungen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes Tagegelder und Reisekosten nach den 
für Beamte und Beamtinnen ab Besoldungsgruppe A 8 vor-
gesehenen Sätzen.

§ 2
Entschädigung der oder des Gemeinschaftsvorsitzenden 

und der Stellvertreter
(1) Die oder der Gemeinschaftsvorsitzende erhält für den Vor-
sitz in der Gemeinschaftsversammlung und als Leitung der Ver-
waltung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
450,00 Euro.
(2) Die Stellvertreter der Gemeinschaftsvorsitzenden oder 
des Gemeinschaftsvorsitzenden erhalten neben ihrer Ent-
schädigung nach § 1 eine jährliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von:
• 1. Stellvertretung 500,00 Euro
• 2. Stellvertretung 130,00 Euro

§ 3
Entschädigung der Standesbeamten

(1) Der ehrenamtliche Standesbeamte erhält für seine Tätigkeit 
eine Entschädigung von 0,00 je Einwohner und Jahr.
(2) Der stellvertretende ehrenamtliche Standesbeamte erhält 
für jeden Vertretungsfall eine Entschädigung von 0,00 Euro; 
Nebenarbeiten hierzu (z. B. Registerauszüge u. ä.) werden 
nicht gesondert entschädigt.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für ehrenamt-
liche Tätigkeit vom 24.06.2020 außer Kraft.
Wilburgstetten, 22.05.2026
gez. Michael Sommer, Erster Gemeinschaftsvorsitzender
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Die Grundschule Wilburgstetten bedankt sich ganz herzlich 
dafür bei der Theatergruppe, denn für eine kleine Schule wären 
diese Aktionen ohne diesen Geldsegen kaum finanzierbar 
gewesen. Dafür verzichten Grundschüler gerne auf ihren Sport-
unterricht in der Turnhalle.

Bücherei

Auflösung - Schätzfrage -  
Marktsonntag 2026

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder ...
...ein herzliches Dankeschön für die rege Teilnahme an unserer 
beliebten Schätzfrage am Marktsonntag, insgesamt waren es 
62 Teilnehmer*innen und davon natürlich 3 Gewinner*innen...

„Wie schwer sind die Federn im Glas?“
Die Gewinner*innen, diesmal alles Kinder, haben sich ihre 

Preise bereits bei uns in der Bücherei abgeholt und sich sehr 
darüber gefreut.

Auflösung: 6g Federn, waren im Glas
Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner*innen!

1. Platz: Lui Flähmig
2. Platz: Lucia Flähmig

3. Platz: Elisa Mack

Ferienprogramm 2026
Liebe Kinder,
bald ist es wieder soweit, dann heißt es wieder:
„mach mit – im Ferienprogramm – vom 14.07. – bis einschl. 
15.09.26
(Achtung! Sommerurlaub vom 03.08. – 23.08.26)
Vorlesebingo (für alle Kindergartenkinder ab 3 Jahren, bzw. die 
dieses Jahr noch 3 Jahre alt werden)
Lesebingo (für alle Kinder ab der 1. Klasse)
Kommt einfach ab Dienstag, 14.07.26 ab 16 Uhr vorbei 
und holt euch eure Bingokarte (inkl. Erklärung) ab ... Natür-
lich gibt es auch wieder Preise für die jeweils drei gezogenen 
Gewinner*innen!
Kommt vorbei und leiht euch was – es freut sich das Bücherei-
team
M. Nagler, M. Tisberger und S. Goth

Neues aus dem Kindergartenweg

Danke für die Spende
Wir möchten uns wieder herzlich beim Seniorentreff Greiselbach 
für die Spende bedanken.

Die Spatzengruppe hat sich 
davon eine Toniefigur und 
Kindermesser für die Krippe 
gekauft.

Schulnachrichten

1.000 € - Geldregen: Theatergruppe 
„Klappe“ spendet für Grundschule 
Wilburgstetten
Im März 2026 verwandelte die Theatergruppe „Klappe“ aus Wil-
burgstetten die Turnhalle in ein Geisterschloss. Drei Wochen 
lang trieb dort das „Gespenst von Canterville“ sein Unwesen. In 
dieser Zeit konnte die Grundschule die Sporthalle nicht nutzen 
und die Grundschüler mussten auf ihren geliebten Sport ver-
zichten, der jedoch bei guten Wetterbedingungen draußen statt-
fand.
Nun wurde die Schule dafür mit einer großzügigen Spende der 
Theatergruppe in Höhe von 1.000 € entschädigt. Von dem Geld 
wird zum großen Teil die Busfahrt ins Planetarium, das die 1. 
bis 3. Klasse besuchen, bezahlt. Die 4. Klasse konnte kostenlos 
an dem Workshop der Körperwunderwerkstatt teilnehmen und 
geht ab Mitte Juni unter die Schmetterlingszüchter. Das nötige 
Equipment kann von der Spende bezahlt werden.

Ihr Mitteilungsblatt:
viel mehr als nur ein „Blättchen“!



Wilburgstetten	 - 11 -	 Nr. 6/26
Sonntag, 28.06.2026
09:30 Uhr Wilburgstetten Heilige Messe
Sonntag, 05.07.2026
09:30 Uhr Wilburgstetten Heilige Messe
15:00 Uhr Wittenbach Feier des Patroziniums St. Peter 

und Paul in Wittenbach und 
40jähriges Jubiläum der Kapelle, 
anschl. gemütliches Beisammen-
sein

Sonntag, 12.07.2026
09:30 Uhr Wilburgstetten Heilige Messe

Weitere Gottesdienste entnehmen Sie bitte der Gottesdienst-
ordnung!

Herzliche Einladung zum Patrozinium  
St. Peter und Paul in Wittenbach sowie 
zum 40-jährigen Jubiläum der Kapelle
Wir laden Sie herzlich zum Patrozinium St. Peter und Paul in 
Wittenbach am Sonntag, den 05. Juli 2026, um 15:00 Uhr ein.

Gleichzeitig dürfen wird das 40-jährige Jubiläum unserer 
Kapelle feiern.
Den Festgottesdienst werden Herr Dekan Jürgen Eichler und 
Herr Prodekan Joachim Pollithy mitgestalten.
Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher zu einem 
gemütlichen Beisammensein eingeladen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und zahlreiche Gäste.

Evangelische Gottesdienste
In der Klosterkirche Mönchsroth:
So. 21.06.
09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Reese)
14:00 – 
17:00 Uhr

offene Kirche

So. 28.06.
10:15 Uhr Gottesdienst (Lekt. Schachner)
10:15 Uhr Kindergottesdienst
14:00 – 
17:00 Uhr

offene Kirche

So. 05.07.
09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Reese)
14:00 – 
17:00 Uhr

offene Kirche

So. 12.07.
Kein Gottesdienst in Mönchsroth

14:00 Uhr Einladung zum Dekanatsgründungsfest, Wittels-
hofen

Volkshochschule

Neue VHS-Kurse ab September 2026
Liebe Bürger*innen,
ab September starten die neuen VHS-Kurse, schnell noch 
anmelden (am Besten per Internet www.vhs-lkr-ansbach.de -> 
vhs Wilburgstetten oder direkt in der Bücherei);
einige Kurse sind bereits voll und nur noch Anmeldungen auf 
Warteliste möglich – also schnell sein lohnt sich!
Body Power mit Beatrix Vaas (J10782C), donnerstags, 10x,
17.09 – 26.11.26, 8.45 – 9.30 Uhr, Kursgebühr: 37,50€
Haltungsgymnastik mit Michael Hoch (H41782C), dienstags, 
10x,
22.09-01.12.26, 17.15 – 18.00 Uhr, Kursgebühr: 37,50€
(nicht nur für Senioren)
Qigong mit Klaus Hölzemann (H33782B), donnerstags, 10x,
01.10-10.12.26, 17.30-18.30 Uhr, Kursgebühr: 53,30€
Wichtig -> aktuell nur noch auf Warteliste!
Yoga mit Beate Kilian (H31781D), dienstags, 10x,
06.10-15.12.26, 19.00 – 20.30 Uhr, Kursgebühr: 90€
Wichtig -> aktuell nur noch auf Warteliste!

Senioren

Seniorennachmittag:  
Lieder aus dem Gotteslob
Am Donnerstag, 16. Juli 26 werden beim Seniorennachmittag 
im Pfarrheim St. Josef Lieder aus dem Gotteslob gesungen. 
Beginn wie immer um 14.00 Uhr. Dazu wird herzlich eingeladen.

Kirchliche Nachrichten

Neues von St. Margareta

Gottesdienstangebote an den Sonn- und Feiertagen

St. Margareta Wilburgstetten - Vikarie Heiligste 
Dreifaltigkeit Rühlingstetten - St. Georg 
Villersbronn
Pfarrbüro, Tel. 09853/554, Öffnungszeiten: Mo., Die., Mi. 8:00 – 
13:00 Uhr, Do. 13:00 – 16:30 Uhr
Sonntag, 21.06.2026
9:30 Uhr Wilburgstetten Heilige Messe

http://www.vhs-lkr-ansbach.de
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Florian Nagler (Maibaumfreunde) übergibt die Spende an 
Roland Betzler (Feuerwehrmuseum)
Bei der Spendenübergabe bedankte sich das Team des Feuer-
wehrmuseums herzlich für die großzügige Unterstützung. Die 
Maibaumfreunde freuen sich, dass der Erlös der Veranstaltung 
in Höhe von 380 Euro somit einem gemeinnützigen Zweck in 
der Region zugutekommt.
Die Spende ist auch ein Zeichen für den starken Zusammenhalt 
und das ehrenamtliche Engagement innerhalb des Dorfes.

Fischereiverein

Erfolgreiches Hege- und Königsfischen 
bei den Fischerfreunden Wilburgstetten

Bei angenehmem Angelwetter fanden sich am vergangenen 
Wochenende 22 Hobbyfischer zum traditionellen Hege- und 
Königsfischen an den Vereinsgewässern Rotach, Eichel- und 
Sägweiher ein. Bereits um 5:30 Uhr fiel der Startschuss.
Beim anschließenden Abwiegen konnte sich Hans Schuh aus 
Tannhausen mit einem prächtigen Karpfen von 3.600 Gramm 
den Titel des Fischerkönigs sichern. Mit seinem zweiten Karpfen 
kam Hans auf den 2. Platz, vor Leon Lechner auf Platz 3.
In der Jugendwertung wurde Tim Pflanz aus Wilburgstetten 
bereits zum 2. Mal zum Jugendfischerkönig gekrönt. Tim ging 
ein Karpfen mit drei Pfund an den Haken. Zweiter wurde „Neu-
fischer“ Lennox Ziegler aus Dinkelsbühl mit einem gut 800 
Gramm schweren Karpfen. Platz drei belegte Julian Hilt mit 
einer Brachse.

v.l.n.r. Fischerkönig Hans Schuh, Jugendfischerkönig Tim 
Pflanz, Erster Vorstand Josef Pflanz� Foto: Michael Sommer
Die feierliche Proklamation der neuen Fischerkönige fand 
im Anschluss im Vereinslokal Graser statt. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen klang die gelungene Veranstaltung 
in geselliger Runde aus.

Gottesdienste in der Stephanuskirche Greiselbach:
So. 21.06.
10:15 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten (Pfr. Reese, Kirchen-

chor)
So. 05.07.
10:15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Reese)

Vereine und Verbände

CSU-Ortsverband

Bericht zur Jahreshauptversammlung des CSU 
Ortsverbands Wilburgstetten

Die Geehrten der CSU Ortsverbands v. l.n. r.: Alfred Mahler, 
Eugen Ladenburger, Horst Berdan, Josef Pflanz
Am 29. Mai fand in der Bahnhofsgaststätte Graser die JHV des 
CSU OV Wilburgstetten statt.
Der Vorstand begrüßte die Anwesenden und gedachte der 
verstorbenen Mitglieder, insbesondere seines am 28. Mai ver-
storbenen Ehrenvorsitzenden Alfred Michel, der über Jahr-
zehnte hinweg Leistungsträger und eine Säule des OV war.
Die Berichte gingen vor allem auf die zurückliegende 50-Jahr-
Feier des OV und die Kommunalwahl 2026 ein.
Der Vorsitzende Alfred Mahler bezog zum offenen Brief in der 
FLZ vom 09.04.2026 Stellung und betonte erneut, dass am 
Scheitern des Landrats Dr. Jürgen Ludwig der Kreisverband 
Ansbach und insbesondere Jan Helmer als Kreisvorsitzender 
eine wesentliche Mitschuld trägt.
Alfred Mahler beglückwünschte den Ersten Bürgermeister 
Michael Sommer sowie den Dritten Bürgermeister Josef Pflanz 
(neu) und den Gemeinderat Tobias Köhnlechner zur erfolg-
reichen Wahl in der Gemeinde Wilburgstetten.
Geehrt wurden:
Josef Pflanz für 10 Jahre
Eugen Ladenburger für 20 Jahre
Alfred Mahler und Horst Berdan für 30 Jahre Mitgliedschaft.
Horst Berdan wurde außerdem die bronzene Ehrenraute der 
CSU für besondere Verdienste verliehen.
Die Vorstandschaft gratulierte den Jubilaren und bedankte sich 
für die Treue und Verbundenheit zur CSU.

Feuerwehrgerätehausmuseum Wittenbach
Maibaumfreunde übergeben Spende an 
Feuerwehrmuseum
Die Maibaumfreunde Wittenbach haben den Erlös aus dem 
diesjährigen Maibaumaufstellen als Spende an das Team des 
Feuerwehrmuseums in Wittenbach übergeben.
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Aus den Nachbargemeinden 
der VG

Theatergruppe Klappe  
Wilburgstetten

Theatergruppe „Klappe“ unterstützt Grundschule 
Wilburgstetten
Die Mitglieder der Theatergruppe „Klappe“ freuen sich, für die 
Kinder der Grundschule Wilburgstetten erneut eine besondere 
Unterstützung aus den Erlösen der Theatersaison 2026 ermög-
lichen zu können.
Dank der gespendeten Eintrittsgelder kann den Kindern unter 
anderem eine Fahrt ins Planetarium ermöglicht werden - ein 
besonderes Erlebnis, das ohne diese Unterstützung in dieser 
Form nicht realisierbar gewesen wäre.
Die Freude bei den Kindern über solche gemeinsamen Erleb-
nisse zu sehen, ist für die Theatergruppe eine große Motivation. 
„Dafür spielt man gerne Theater“, sind sich die Mitglieder 
einig.

Es ist schön zu erleben, wie viel Begeisterung und leuchtende 
Kinderaugen mit der Unterstützung geschaffen werden können. 
Die Theatergruppe freut sich sehr, damit einen Beitrag für 
besondere Momente im Schulalltag leisten zu dürfen.
Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch allen 
Zuschauerinnen und Zuschauern für ihre großzügigen Eintritts-
spenden - ohne diese wäre eine solche Unterstützung nicht 
möglich.

TSV Wilburgstetten

Tennis
Der nächste Kaffeenachmittag findet am Sonntag, 

5. Juli 2026 im Tennisheim statt. Beginn wie gewohnt ab 14:00 
Uhr.
Auf euren Besuch freut sich die Tennisabteilung.

5. Elfer-Cup TSV Wilburgstetten
Am 11.07. findet unser diesjähriger 5. Elfer-Cup statt: 5 
Schützen pro Team bei 20 € Startgebühr
Anmeldung über Instagram oder telefonisch unter 0171 6237 
468.
Wir freuen uns auf euch!
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Mit uns immer ein 
VOLLTREFFER
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schwer verletzt oder getötet werden.
Dabei können bereits einfache Maßnahmen entscheidend dazu 
beitragen, Wildtiere zu schützen und gleichzeitig die hohe Quali-
tät der Ernte sicherzustellen. Für eine möglichst tierfreundliche 
Durchführung der Erntearbeiten empfiehlt das Landratsamt Ans-
bach insbesondere folgende Maßnahmen:
* Wiesen sollten vor dem Mähen sorgfältig abgesucht 

werden. Hierbei können Helferinnen und Helfer - mit oder 
ohne Wärmebilddrohnen - unterstützen, beispielsweise 
Jäger, Hegeringe oder Wildtierrettungsvereine.

* Bereits am Abend vor den Mäharbeiten sollten Wild-
scheuchen oder andere Vergrämungsmittel eingesetzt 
werden, etwa akustische Mittel im Sinne einer „Vogel-
scheuche“.

* Die Mähgeschwindigkeit sollte reduziert und die Arbeiten 
besonders aufmerksam durchgeführt werden.

* Mähzeiten sollten so angepasst werden, dass eine vor-
herige Absuche der Flächen möglich ist.

* Außenränder der Wiesen können bereits einen Tag vor 
der eigentlichen Mahd gemäht werden, um eine Scheuch-
wirkung zu erzielen („Anmähen“).

* Die Mahd sollte unter Berücksichtigung der natürlichen 
Fluchtrichtung erfolgen, beispielsweise von der Mitte der 
Fläche nach außen.

Auch der bayerische Gesetzgeber hat die Bedeutung der Wild-
tierrettung erkannt und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
mit der jüngsten Jagdrechtsnovelle deutlich verbessert. Das 
Absuchen von Flächen zur Rettung von Rehkitzen gilt nun 
ausdrücklich nicht mehr als Jagdausübung. Ist der örtlich 
zuständige Jagdpächter nicht erreichbar, können Landwirte oder 
deren Beauftragte eigenständig tätig werden und die Flächen 
selbst absuchen beziehungsweise absuchen lassen. Dadurch 
gewinnen landwirtschaftliche Betriebe deutlich mehr zeitliche 
Flexibilität. Der zuständige Jagdpächter ist im Anschluss an die 
Absuche zu informieren. Gleichzeitig schafft die neue Regelung 
mehr Rechtssicherheit für Landwirte und unterstützende Helfer-
teams, etwa Drohneneinsatzgruppen. Abstimmungsprobleme 
zwischen Landwirtschaft und Jagdpächtern, die bislang oftmals 
zulasten unbeteiligter Wildtiere gingen, sollen damit künftig ver-
mieden werden.
Der Schutz von Wildtieren und Insekten ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Landwirtschaft, Jägerschaft, Ehren-
amt und Naturschutz leisten hierzu gemeinsam einen wichtigen 
Beitrag.

Landkreis Ansbach  
passt ÖPNV-Angebot an
Mehr bedarfsgerechte Lösungen, weniger leere Busse: Diesen 
Ansatz will der Landkreis Ansbach im öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) künftig ausbauen. Ab dem 6. Juni 2026 kommt 
es zu ersten Anpassungen im Angebot.
Grundlage der Entscheidungen ist eine Auswertung der Fahr-
gastzahlen. Dabei wurden Fahrten mit sehr geringer Nachfrage 
identifiziert. Fahrten mit durchschnittlich weniger als zwei Fahr-
gästen werden eingestellt oder in Rufbus-Fahrten umgewandelt. 
Konkret betroffen sind zunächst Fahrten folgender Linien:
707 Ansbach - Rügland - Stockheim
715 Frankendorf - Bruckberg - Heilsbronn Neuendettelsau
716 Dietenhofen - Weihenzell - Bruckberg - Dietenhofen
717 Neuendettelsau - Heilsbronn - Dietenhofen - Leonrod
718 Ansbach - Großhaslach - Dietenhofen
719 Großhabersdorf - Heilsbronn - Neuendettelsau - Windsbach
827 Dinkelsbühl - Ehingen - Burk - Bechhofen
874 Bechhofen - Dentlein - Dürrwangen - Dinkelsbühl
877 Weiltingen - Mönchsroth - Wilburgstetten - Dinkelsbühl
Bürgerinnen und Bürger, die diese Linien nutzen, sollten für 
Fahrten ab dem 6. Juni 2026 die Verbindungen in den gängigen 
Verbindungsauskünften wie beispielsweise der VGN-App über-
prüfen. Das Landratsamt Ansbach prüft aktuell gemeinsam mit 
den Verkehrsunternehmen die Umwandlung weiterer Fahrten in 
Rufbusverkehre.

Aus dem Landkreis Ansbach

Wege zur Entlastung in der häuslichen 
Pflege aufgezeigt
Viele Menschen wünschen sich, im Alter zuhause gepflegt zu 
werden - doch im Ernstfall stehen viele Familien plötzlich vor 
großen organisatorischen, emotionalen und zeitlichen Heraus-
forderungen. Welche Unterstützung es gibt und wie pflegende 
Angehörige entlastet werden können, stand im Mittelpunkt einer 
Informationsveranstaltung der Gesundheitsregion plus Land-
kreis Ansbach und Stadt Ansbach. Landrat Marco Meier betonte 
die zentrale Rolle dieser oft unsichtbaren Stütze des Pflege-
systems: Pflegende Angehörige leisteten Großartiges, kämen 
jedoch häufig an ihre Grenzen, weshalb Einblicke in reale 
Erfahrungen und der Zugang zu Unterstützungsangeboten von 
besonderer Bedeutung seien.
Organisiert wurde die Veranstaltung von der Arbeitsgruppe 
„Pflegende Angehörige“, die im Rahmen der ersten Pflege-
konferenz im Oktober 2025 ins Leben gerufen wurde. Ziel 
war es, die vielfältigen regionalen Hilfsangebote bekannter zu 
machen und Betroffenen frühzeitig Orientierung zu geben. 
Gleichzeitig verändern sich familiäre Strukturen, wodurch Pflege 
zunehmend zur Belastungsprobe werden kann und nicht selten 
mit Einsamkeit einhergeht.
Christina Löhner, Geschäftsstellenleiterin der Gesund-
heitsregion plus, stellte in ihrer Begrüßung die pflegenden 
Angehörigen in den Mittelpunkt und hob hervor, dass sie zwar 
häufig im Hintergrund agieren, jedoch unverzichtbar für die Ver-
sorgung Pflegebedürftiger sind. Rund fünf Millionen Menschen 
in Deutschland werden zuhause gepflegt - vielfach ausschließ-
lich durch Angehörige. Damit bilden sie den größten „Pflege-
dienst“ des Landes.
Einen besonders eindrücklichen Einblick boten die Erfahrungs-
berichte. Peter Dohnal schilderte anschaulich die Pflege seiner 
Frau und wie er durch Umbaumaßnahmen, ambulante Dienste 
und den Besuch einer Tagespflegeeinrichtung Entlastung 
erfährt. Gerade der Austausch in Angehörigengruppen gebe ihm 
wichtige Unterstützung im Alltag. Ruth Banna, selbst pflegende 
Angehörige und Pflegedienstleitung, machte deutlich, dass 
die Pflege zuhause eine bewusste und langfristige Lebens-
entscheidung sei, die oft über viele Jahre hinweg mit Verzicht 
verbunden sei. Umso wichtiger sei es, frühzeitig Informationen 
einzuholen und bestehende Angebote wie Tagespflege oder 
Kurzzeitpflege zu nutzen - auch dann, wenn es zunächst Vorbe-
halte seitens der Pflegebedürftigen gebe.
Im weiteren Verlauf stellten Vertreterinnen und Vertreter aus 
Pflegeberatung, ambulanten Diensten, Tages- und Kurzzeit-
pflege sowie der Lebenshilfe ihre Angebote vor. Ergänzend 
wurden auch Unterstützungsleistungen durch Hospizvereine 
und Nachbarschaftshilfen aufgezeigt. Die Teilnehmenden 
nutzten die Gelegenheit intensiv für Fragen und persön-
lichen Austausch. Besonders positiv hervorgehoben wurden 
die praxisnahen Erfahrungsberichte sowie die Möglichkeit, 
unkompliziert Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen.

Zwischen Ernte und Naturschutz: Neue 
Regelungen stärken die Wildtierrettung
Im Frühsommer beginnt in vielen Regionen die Mahd von 
Wiesen sowie die Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen und 
die Ernte von Zwischenfrüchten. Gleichzeitig ist dies jedoch 
auch eine besonders sensible Zeit für zahlreiche Wildtiere. In 
Wiesen und Feldern halten sich zu dieser Jahreszeit Jungtiere 
wie Feldhasenjunge und Rehkitze auf. Ebenso befinden sich 
dort die Nester zahlreicher Bodenbrüter, darunter Lerchen, Reb-
hühner, Kiebitze sowie Wiesen- und Kornweihen. Besonders 
problematisch ist dabei das natürliche Verhalten vieler Jung-
tiere: Bei Gefahr flüchten sie nicht, sondern drücken sich 
instinktiv ins hohe Gras. Dadurch werden sie von den Fahrern 
landwirtschaftlicher Maschinen häufig nicht oder erst zu spät 
erkannt. Jedes Jahr führt dies dazu, dass zahlreiche Tiere 



Wilburgstetten	 - 15 -	 Nr. 6/26
Jugendfreizeit 2026

Kroatien (Rovanjska) - Last Minute Plätze frei
Wir von der Evangelischen Jugend Ansbach laden herzlich zur 
Jugendfreizeit 2026 nach Rovanjska (Kroatien) ein.
Last Minute Preis: nur 499,00 € statt 799,00 €
Die Freizeit richtet sich an Jugendliche von 13-17 Jahren und 
bietet:
•	 Unterkunft im Haus mit Meerblick
•	 Baden in der Adria
•	 Gemeinschaft, Spiele und Abende
•	 Ausflug in den Nationalpark Krka
Am Geld soll es nicht scheitern: Eine Bezuschussung über das 
Bildungspaket der Stadt Ansbach ist möglich.
Ort: Rovanjska, Kroatien
Alter: 13-17 Jahre
Jetzt anmelden - die Plätze sind begrenzt!
Diakon Oliver Wiek
Dekanatsjugendreferent
Mobil +49 151 20205581
Schaitbergerstraße 6-8, 91522 Ansbach
www.ej-ansbachstadt.de
instagram/ej_ansbach

Nachrichten anderer 
Stellen und Behörden

Rentensprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern hält zur Auf-
klärung der versicherten Bevölkerung Rentensprechtage ab. 
Diese finden im Rathaus der Stadt Dinkelsbühl, Sprechzimmer 
des Rathauses im Erdgeschoss, 1. Zimmer links, Zimmer 0.02, 
von 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr immer 
mittwochs an folgenden Terminen statt am:
24. Juni, 8. Juli, 22. Juli, 16. September, 30. September, 14. 
Oktober, 11. November, 25. November und 9. Dezember 2026.
Die Termine für die jeweiligen Sprechtage werden telefonisch 
unter 09851/902-123 oder im Rathaus Zimmer 1.01 vergeben. 
Bei der Terminvergabe bitte die Rentenversicherungsnummer 
und den Rentenversicherungsträger mitteilen. Bitte sämtliche 
Rentenunterlagen mitbringen und auch Personalausweis oder 
Reisepass nicht vergessen.

Sonstige Mitteilungen

Die Hochschule Ansbach informiert
Veranstaltung: Kulturabend der Hochschule Ansbach – Open 
Air Termin: Samstag, 20.06.2026, ab 19:30 Uhr Ort: Hochschule 
Ansbach, Residenzstraße 8, 91522 Ansbach Innenhof
Info: Genießen Sie einen sommerlichen Abend voller kreativer 
Impulse, Begegnungen und kultureller
Vielfalt: Der Kulturabend an der Hochschule Ansbach bringt 
Studierende, Mitarbeitende und Gäste aus der Region 
zusammen, um gemeinsam Kunst, Musik, Theater und Medien-
projekte zu erleben. Ob auf der Bühne, im Ausstellungsraum 
oder in lockerer Atmosphäre – immer zu Semesterende wird 
der Campus zum Ort für kulturellen Austausch und lebendige 
Eindrücke. Studierende präsentieren ein abwechslungsreiches 
Programm, von ruhigen Klängen bis hin zu mitreißenden Per-
formances.
Der Kulturabend zeigt, wie vielfältig und lebendig das Leben an 
der Hochschule ist und lädt ein, gemeinsam zu feiern, zu ent-
decken und zu staunen. Eintritt frei

Alamannenmuseum: 500 Jahre Geschichte 
in einem überregionalen Museum
Sonderausstellung „Leidenschaft und Forschung – Die 
archäologische Sammlung Hohenzollern“
Bis 10.1. ist im Alamannenmuseum die Sonderausstellung 
„Leidenschaft und Forschung – Die archäologische Sammlung 
Hohenzollern“ zu sehen. Die Sonderschau ist ein Beitrag 
zum 25-jährigen Jubiläum des Alamannenmuseums, das im 
September 2001 eröffnet wurde. Die vom Landesmuseum 
Württemberg konziperte Ausstellung zeigt faszinierende Fund-
stücke – von kunstvollen römischen Silberscheiben bis zu 
apulischen Vasen.
Öffentliche Führung am 21.6.
Am So., 21.6., bietet das Alamannenmuseum um 14.30 Uhr 
eine öffentliche Führung durch die Museumsausstellung 
an. Während im Erdgeschoss die frühe Alamannenzeit, die 
Zeit der Völkerwanderung, thematisiert wird, geht es in den 
oberen Stockwerken um die sogenannte Merowingerzeit, als 
Alamannien ein fränkisches Herzogtum war. Zusätzlich wird 
auch die Sonderausstellung „Leidenschaft und Forschung – 
Die archäologische Sammung Hohenzollern“ mit eingebunden. 
Dabei ist nur der übliche Eintritt zu entrichten. Besitzer der 
Dauerkarte der Ellwanger Landesgartenschau 2026 haben beim 
Kauf einen Eintrittsgutschein für das Museum erhalten, den sie 
bei dieser Führung einsetzen können.

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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und den Anzeigenteil:
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auf eine Rechtswidrigkeit hinweisen.

Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 EUR 
zzgl. Versandkostenanteil.
Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne 
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Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich 
geschützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugs-
weise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.

BESTATTUNGEN RATHGEB
- Inh. Armin Muttscheller e.K. -

Ihre Hilfe und Beratung im Trauerfall - 07964 2222
· Gaxhardter Straße 14
· 73495 Stödtlen - Dambach

· www.bestattungen-rathgeb.de
· mail@bestattungen-rathgeb.de
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 D-91634 Wilburgstetten

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17 / -13
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

1-Zimmer-Wohnung
Mönchsroth, 20 m² Wohnfläche,
möbliert, ab Juli 2026 zu vermieten,
monatlich 250 € Miete inklusiv
Nebenkostenvorauszahlung. Georg
Kinzel 09853 387245
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rt

09191 72 32 88

info@lw-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Festwerbung auf www.LW-Flyerdruck.de

FESTWERBUNG ZU STARKEN PREISEN

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 

bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

DIN A2 Plakate
100 Stück nur 

50,60 €

Bauzaunbanner
bei 5 Stück nur 

46,45 € / Stück

info@lw-fl yerdruck.deFestwerbung auf www.LW-Flyerdruck.de

46,45 € / Stück
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führender Anbieter in der Region                                           www.integra-zuhause.de

VERTRAUENS-ASSISTENZ
ALLES WICHTIGE  
WIRD ERLEDIGT

Info-Telefon: 0151 24017080

ALLTAGSHILFE
INDIVIDUELLE  

UNTERSTÜTZUNG
Info-Telefon: 0170 2614020

BETREUUNG ZU HAUSE
GUT BETREUT UND  
BESTENS VERSORGT

Info-Telefon: 09822 6041850

 

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN. 
TÜV-überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,  
120.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

FEUCHTER KELLER?
NASSE WÄNDE?

Abdichtungstechnik Dipl.-Ing. Tremel ROT GmbH
Dr.-Bühler-Str. 17, 91541 Rothenburg o.d. Tauber

t 09861 - 93 66 977 oder 0981 - 93909967 

www.isotec-tremel-rot.de

INKLUSIVLEISTUNGEN
·  Flüge z. B. mit CONDOR in der Economy Class 
(Upgrades möglich) z. B. bis Phuket und zurück

· Transfers Flughafen-Hotel-Flughafen
·  4,5 Sterne Hotel „La Flora“ direkt am Strand 
gelegen mit Vollpension-Plus-Verpfl egung

·  Konzert „Nacht des Deutschen Schlagers“
· Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“
· Eintritt zur Pool Party mit DJ
·  Verschiedene Ausfl üge buchbar, wie z. B. 
Schnorcheln, Tempeltour, Bootsfahrt u.v.m.

·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 
tourVERS Touristik Versicherungs-Service GmbH)

·  Upgrade ins 5 Sterne Nachbarhotel La Solaya 
buchbar ab +150 € p. P. pro Woche

Begleiten Sie uns nach Thailand, Khao Lak! Das 
4,5-Sterne-Resort „La Flora“, mit Vollpension-Plus-
Verpfl egung, liegt eingebettet in eine tropische Oase 
direkt am Meer und bietet Erholung pur. Der musika-
lische Höhepunkt ist die Konzertnacht „Nacht des 
Deutschen Schlagers 2027“ – ein unvergesslicher 
Abend mit den Stars des deutschen Schlagers: 
Loona, Gaby Baginsky, Ireen Sheer, Olaf Berger, 
Peter Orloff , Olaf Henning und Vincent Gross. 
Erleben Sie eine einzigartige Kombination aus 
Erholung, Musik und faszinierenden Eindrücken 
Thailands! Die Reise kann um die pulsierende 
Metropole Bangkok oder eine Rundreise durch 
Nordthailand verlängert werden und verspricht 
damit noch mehr einzigartige Erlebnisse.

E-Mail: reisen@fh-travel.de

Veranstalter: FLY & HELP Travel, 
eine Marke der Prime Promotion GmbH

Thailand Traumreise 2027

www.schlager-thailand.de

· Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
· Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«
· »Disco Pool-Party«

 Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Gaby Baginsky, Ireen Sheer, Olaf Berger, Peter 
Orloff , Vincent Gross, Loona und Olaf Henning

 »Nacht des Deutschen Schlagers 2027«

Ausführlicher Reiseverlauf! 

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Mit dem Konzerthighlight 
„Nacht des Deutschen Schlagers“

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.599 €
im DZ vom 17.04.-25.04.2027 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis 
Frankfurt  inkl. Flug, Vollpension-

Plus und Konzert

Buchungscode:
LW26

Frühbucher-Preis

Zeitraum Nächte Option(en) Preis p. P.

17.04. – 25.04. 7 Grundreise ab 1.599 €

18.04. – 30.04. 10 Grundreise 
+ Bangkok

ab 1.999 €

15.04. – 30.04. 14 Grundreise
+ Badeverlängerung

ab 2.199 €

16.04. – 05.05. 17 Kombination
(Bangkok + Baden)

ab 2.599 €

13.04. – 28.04. 14 Rundreise 
„Goldenes Dreieck“

ab 2.999 €

Immer ein Auge

für’s Detail.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und  
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere  

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette.  
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018  

in Erweiterung des Angebotes die  
Buchproduktion und Verlagstätigkeit von 

  

übernommen und führt diese unter der  
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.: 
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine,  
sonstige Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383  

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG
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FamiLINUS
Sortiere die Schnipsel 

zum richtigen Bild.

Lösung

✄

Mandala zum
Ausmalen

 stock.adobe.com - tigatelu

Wie  entstehen  
Wolken ?

Wolken entstehen, wenn Was-
ser auf unserer Erde verdunstet 
und dann zum Himmel aufsteigt. 
Dort sammelt sich das konden-
sierte Wasser an ganz kleinen  
Schmutzpartikeln an. 
Daraus werden dann wattewei-
che Wolken in verschiedenen  
Formen und Farben.

stock.adobe.com - oraziopuccio

stock.adobe.com - Aphiradi

Text KI generiert
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DONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIES

BEGEHBARE DUSCHE
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in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung

Mit Bauschutt Entsorgung
und Endreinigung

Inkl. Antragstellung
und direkter Abrechnung
mit der Pflegekasse

08272 9949645

DONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIESDONAU-RIES

gg

DONAU-RIES

eerraattuunngg

Mit Bauschutt Entsorgung

und direkter Abrechnung

Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

Katholische Sozialstation
Dinkelsbühl, Dürrwangen & Wilburgstetten e.V.

Luitpoldstr. 3a,   91550 Dinkelsbühl

Tel. 09851 2551
kath.sozialstation@t-online.de
www.sozialstation-dinkelsbuehl.de

Zu Hause leben - Ein großes Glück

Wir unterstützen sie mit unseren Leistungen

- Grundpflege

- Verhinderungspflege

- Med. Behandlungspflege

- Häusliche Betreuung

- Hauswirtschaftliche Betreuung
Mensch sein

für   Menschen

Pflege, dort wo sie gebraucht wird

Beratungsleistungen

- Pflegeberatung nach $37.3 SGB XI

- Schulung für pflegende Angehörige


